
langfristigen Schweizer Kredites unter der Bedingung, daß die Firma Escher & Wyss
in Winterthur (Schweiz) den Auftrag bekam,
Saarbrücken hattemit Beginn der Stromlieferung von Röchling am 27. Dezember 1924
seine Ziele erreicht90 : Lösung von der aus politischen Gründen mißliebigen und tech¬
nisch unsicheren Bezugsverpflichtung von den MDF und damit auch stärker von der
SLE, in der man offensichtlich die städtischen Interessen zu wenig durchsetzen konnte.
Nach dem Ausscheiden von Tormin aus dem SLE-Vorstand Mitte 1923 aus Krank¬
heitsgründen konnte Neikes z.B. keinen ihm genehmen Kandidaten plazieren. Ande¬
rerseits darf nicht verkannt werden, daß die Loslösung von der Belieferung durch die
Gruben ein ersterSchritt der öffentlichen Elektrizitätsversorgung an der Saar war, sich
vom Monopol, das die jeweiligen Grubenverwaltung bis dahin auf diesem Gebiet
hatte, langsam zu lösen und eigene Erzeugungsstätten anzustreben.

5. Der innere Ausbau des Versorgungsgebietes

Das Jahr 1924 brachte der SLE neben dem Verlust von Saarbrücken einen zweiten
Rückschlag. Die im Jahre 1915 gegenüber dem Kreis Saarlouis eingegangene Verpflich¬
tung, nach Beendigung des Kriegszustandes jährlich mindestens zwei Millionen Kilo¬
wattstunden zu liefern, konnte seitens der SLE nicht mehr aufrechterhalten werden.
Die geplante Lieferung vom Kraftwerk Luisenthal — die preußische Grubenverwal¬
tung war damals dem Stromlieferungsvertrag beigetreten — war nicht mehr zu ver¬
wirklichen, da die Bergwerke gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrages frei
von allen Lasten und Verpflichtungen an die französische Grubenverwaltung überge¬
ben werden mußten. In einem Nachtragsvertrag vom 17.12.1923 zwischen SLE und
Kreis Saarlouis wurden die Abnahmeverpflichtung von zwei Millionen Kilowattstun¬
den erneut festgelegt und neue Preise vereinbart. Um dieser Vertragsverpflichtung ge¬

recht zuwerden, schloß die SLE am 09. April 1924 mit derGesellschaft La Houve einen
Vertrag ab, der bestimmte, daß der Strom an Saarlouis vom Kraftwerk Creutzwald der
La Houve zu beziehen sei91 .
Die SLE war einerseits aus technischen Gründen veranlaßt, Strom von La Houve zu
beziehen, denn die MDF konnten mit ihren beiden älteren Kraftwerken und dem
KraftwerkWeiher— Fenne war noch im Bau92 — den zusätzlichen Bedarf nicht sicher
bereitstellen. Die zusätzliche Lieferung nach Saarlouis war mit der bereits durch die
Versorgung der Mannesmann Röhrenwerke in Bous völlig überlasteten Kabelleitung
nicht möglich. Andererseits waren SALEC und La Houve zusammen Mehrheitsaktio¬
näre der SLE und das Werk in Bous firmierte seit 1920 ebenfalls unter französischem
Kapital als „Aciéries et Usines à Tubes de la Sarre“93 . Es erstaunt folglich nicht, daß
in den Dreiecksverhandlungen zwischen SLE, La Houve und Bous die SLE als Gegen¬
leistung für die Lieferung an den Kreis Saarlouis die Versorgung des Röhrenwerkes ab-

90 Vgl. Presseartikel von Neikes: Die Neuregelung der Stromversorgung der Stadt Saar¬
brücken, März 1924 (LA Sbr. Best. Einzelstücke Nr. 152).

91 StadtASbr. BG 2542, 23.12.1933.
92 Vgl. Das Kraftwerk Fenne (1928), S. 59ff.; 50 Jahre Kraftwerk Fenne (1974), S. 15ff.
93 Emmrich (1931), S. 76; Koch (1963), S. 25f.

126


